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          An alle Eltern  

          der Schuleinheit Au 

 

 

Der Schulweg kann gesund und sehr spannend sein – vorausgesetzt man geht zu Fuss !  

 

→ Neuer Velokreis («Velorechteck») in Au 

 

Liebe Eltern 

 

Dem Schulrat, der Schulleitung sowie den Lehrpersonen ist es ein grosses Anliegen, für 

grösstmögliche Sicherheit auf dem Schulweg zu sorgen. Der Schulweg kann in unserer 

Gemeinde grundsätzlich zu Fuss bewältigt werden. Ausnahmen bilden die Quartiere 

ausserhalb des Kartenausschnittes. (äusseres Emserenquartier, äussere Büchelstrasse sowie das 

Oberfahr)  

In letzter Zeit kam es auf der Walzenhauserstrasse sowie auf dem Trottoir immer wieder zu 

gefährlichen Situationen zwischen Kindergärtnern, Velofahrern oder Schülerinnen und Schülern 

mit Veloscootern etc. Da es ab 01. Januar 2021 den Kindern bis 12 Jahre gestattet ist, auf dem 

Trottoir zu fahren – sofern kein Veloweg oder Radstreifen vorhanden ist - möchten wir im Sinne 

der Verkehrssicherheit auch für die kleinsten Schülerinnen und Schülern den aktuellen 

Bedingungen Rechnung tragen und den Schulweg neu wie folgt regeln: 

 

Für die folgenden Schülerinnen und Schüler ist ab der 4. Klasse der Schulweg mit dem Fahrrad 

erlaubt (siehe dazu auch den Plan auf der Rückseite des Schreibens): 

 

- Für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse, die das Schulhaus Haslach besuchen 

und deren Wohnort ausserhalb des Kartenausschnittes liegt. 

 

Die Fahrräder müssen im Sinne der Gesetzgebung verkehrstauglich sein. Sie werden ordentlich 

auf den vorgesehenen Plätzen bei den Schulhäusern abgestellt. Für die Schülerinnen und 

Schüler besteht Helmpflicht! Die Verantwortung liegt voll und ganz bei den Eltern. Sie geben 

die Erlaubnis zur Benutzung des Fahrrades für den Schulweg. 

 

In folgenden Fällen ist der Schulweg ab 2. Semester 2020 / 2021 mit dem Fahrrad oder Scooter 

nicht mehr gestattet: 

 

- Für alle Schülerinnen und Schüler der 1. – 6. Klassen, deren Wohnort innerhalb des 

Kartenausschnitts liegt. 

 

Die Kontrolle erfolgt durch die Klassenlehrpersonen.  

 

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrperson oder an den Schulleiter. 

 

Ich hoffe, dass wir die Situation für Ihr Kind und für Sie mit der Neuregelung optimieren können. 

 

Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten  

stehe ich gerne zur Verfügung 

 

Freundliche Grüsse 

PRIMARSCHULE AU-HEERBRUGG 

Schulleitung Schuleinheit Au 

       

       

Andreas Schmid 
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